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Beschlussvorschlag 
 
 
für die Verkehrskommission: 

        Zustimmung                            Kenntnisnahme 
 
für die Strukturkommission: 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
für den Regionalrat:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
 

 



Novellierung des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
 
 
Allgemeines 
 
 
Wesentlicher Grund für die Novellierung des Raumordnungsgesetzes war die 
Änderung der Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern durch das 
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.August.2006 (BGBl I S. 2034). Im 
Zuge der Föderalismusreform wurde der Bereich der Raumordnung aus der nunmehr 
entfallenen Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes in den Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung überführt (Art. 74 Abs.1 Nr. 31 GG). Die Länder 
haben damit eine eigene Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund 
nicht von seiner Gesetzgebungszuständigkeit  Gebrauch gemacht hat. Damit gelten 
die Vorschriften des ROG unmittelbar und bedürfen keiner Umsetzung in das 
Landesrecht mehr. 
 
Nach Art. 9 des Gesetzes zur Neufassung des ROG ist das Inkrafttreten des 
Gesetzes allerdings zweigeteilt. Das neue ROG ist lediglich mit seinen 
Bestimmungen über die Raumordnung im Bund (Abschnitt 3, §§ 17-25 und § 29) 
bereits am 31.12.2008 in Kraft getreten. Die übrigen Bestimmungen des ROG treten 
– wie die Folgeänderungen in weiteren Gesetzen -  am 30.06.2009 in Kraft.  
Grund für die unterschiedlichen Zeitpunkte des Inkrafttretens ist ebenfalls die 
Neuregelung der Gesetzgebungskompetenzen im Zuge der Föderalismusreform (Art. 
72 Abs.3 GG). 
 
 
 Ziel des Gesetzes 
 
Auch das neue Raumordnungsgesetz hält am System der von Bund und Ländern 
gemeinsam getragenen Raumordnung fest. Erklärtes Ziel war es, die bewährten, von 
Bund und Ländern gemeinsam getragenen Regelungen im bisherigen 
Raumordnungsgesetz möglichst weitgehend in bundesrechtliche Vollregelungen zu 
überführen, den Ländern aber gleichzeitig Spielraum für ergänzendes Landesrecht 
zu belassen.  
 
Das neue Raumordnungsgesetz  berücksichtigt daneben aber auch neue 
Entwicklungen und trägt den praktischen Erfahrungen mit dem bisherigen 
Raumordnungsgesetz Rechnung. So hat z.B. das Deutsche Institut für Urbanistik  ein 
das Gesetzgebungsverfahren begleitendes  Planspiel  durchgeführt, an dem 
Praktiker verschiedener Planungsverbände bzw. Raumordnungsbehörden beteiligt 
waren. Mit dem Planspiel wurde die Praxistauglichkeit der vorgeschlagenen 
Regelungen überprüft, die Ergebnisse sind in das Gesetzgebungsverfahren mit 
eingeflossen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Gesetzliche Neuerungen 
 
 
Beispiele für die gesetzlichen Neuerungen: 
 

• Die gesetzlichen „Grundsätze der Raumordnung“ (§ 2 ROG) wurden 
überarbeitet und an die aktuellen „Leitbilder und Handlungsstrategien für die 
Raumentwicklung in Deutschland“ angepasst.  

 
• Im Rahmen der Allgemeinen Vorschriften wird nunmehr in § 6 Abs. 1 ROG 

neu geregelt, dass von Zielen der Raumordnung im Raumordnungsplan 
Ausnahmen festgelegt werden können. So soll dem Anliegen Rechnung 
getragen werden, Ziele der Raumordnung mit ihren starren 
Bindungswirkungen in den Raumordnungsplänen flexibler gestalten zu 
können. 

 
• § 9 ROG enthält die unmittelbare und vollständige Umsetzung der EU-

Richtlinie zur strategischen Umweltprüfung (Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates v. 27. Juni 2001 über die Prüfung 
der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme). Die Regelung 
geht von dem Grundsatz aus, dass eine solche Umweltprüfung durchzuführen 
ist und dass diese Pflicht nur nicht besteht bei geringfügigen Änderungen von 
Raumordnungsplänen und bei denen durch eine Vorprüfung im Einzelfall (an 
Hand der Kriterien der Anlage 2 zum ROG) festgestellt wurde, dass die 
Änderungen voraussichtlich keine  erheblichen Umweltauswirkungen haben 
werden. 

 
• Die Regelungen über die Planerhaltung bei Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften (§ 12 ROG) wurden genauer gefasst, um die 
Rechtssicherheit von Raumordnungsplänen zu erhöhen. Fehler bei der 
Planaufstellung können künftig grundsätzlich nur noch in einem bestimmten 
Zeitraum geltend gemacht werden. 

 
• § 13 ROG enthält eine im Vergleich zum bisherigen Recht weitergehende 

Regelung der „Raumordnerischen Zusammenarbeit“. Die wichtigsten Formen 
dieses Zusammenwirkens von Regionen, Kommunen und Personen des 
Privatrechts werden nur beispielhaft und nicht abschließend benannt. 

 
• Damit auch während zeitintensiver Planaufstellungsverfahren keine mit dem 

künftigen Plan unvereinbaren Vorhaben realisiert werden, wurde in § 14 Abs. 
2 ROG die Möglichkeit eröffnet, die bisher im Höchstfall zweijährige 
Untersagung um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

 
• Die Vorschriften über das Raumordnungsverfahren (§15 ROG) entsprechen 

weitgehend dem bisherigen Recht. Neu ist das vereinfachte 
Raumordnungsverfahren (§ 16 ROG), mit dem die Verfahrensdauer verkürzt 
werden kann. Die Frist für die Dauer des vereinfachten 
Raumordnungsverfahrens beträgt grundsätzlich drei Monate. 

 
 



 
 
Im Übrigen wurden als Beitrag zur Normenklarheit z.B. die Vorschriften über die 
Bindungswirkung von  Erfordernissen und Zielen der Raumordnung (§§ 4,5 ROG) 
und die Regelungen über die Raumordnungspläne, insbesondere über das 
Aufstellungsverfahren §§ 7, 10 und 11 ROG neu strukturiert. 
 
Die in Artikel 2 – 8 des Gesetzes zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes 
enthaltenen Änderungen des Baugesetzbuchs, des Bundesnaturschutzgesetzes, 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes, des Luftverkehrsgesetzes des Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes sowie des Wasserhaushaltsgesetzes sind Folgeänderungen zu 
der Novellierung des Raumordnungsgesetzes. 

 
 
 
 
Anlage: Gesetz zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung 
              anderer Vorschriften (GeROG) vom 22.12.2008     
































